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Einleitung

Für die Identifizierung von unbekann-
ten Toten gibt es weltweite INTERPOL-
Standards, bei denen die Untersuchung
von primären und sekundären Identifi-
zierungsmerkmalen unterschiedenwird.
Zu den primären Merkmalen gehören
DNA, Fingerabdrücke und Zähne [1, 2],
zu den sekundären zählen beispielsweise
Tätowierungen, mitgeführte Gegenstän-
deunddieBekleidung.EinevisuelleIden-
tifizierung derOpfer, zum Beispiel durch
Verwandte, ist nach INTERPOL-Stan-
dard(Internationalekriminalpolizeiliche
Organisation) unbedingt zu vermeiden,
da sie erfahrungsgemäß große Fehler-
quellen birgt [3].

Die herausragende Rolle der fo-
rensischen Zahnmedizin (forensische
Odontologie) konnte in Großschadens-
lagen wie dem Tsunami in Thailand
2004 eindrücklich aufgezeigt werden, da
ein Großteil der Opfer (79%) allein an-
hand des Zahnstatus identifiziert werden
konnte [4, 5]. Ebenfalls konnte dieMehr-
zahl der Opfer eines Flugzeugabsturzes
bei Zell am See im Jahr 2007 anhand
des Zahnstatus eindeutig identifiziert
werden [6]. Aus diesen Erfahrungswer-

ten entstand eine internationale Form-
sprache, die im Schadensfall zu einem
länderübergreifendenVerständnis durch
gemeinsame Standards und Codierun-
gen führte. Weiterhin kam ein globales
Engagement für Identifizierungsverfah-
ren von Katastrophenopfern zustande
(DVI: Disaster Victim Identification),
um die Prozessketten sicher und effizi-
ent zu gestalten [7–9].

In diesem Kontext ist die forensische
Zahnmedizin mit sehr charakteristi-
schenund individuellen Befunden in der
Mundhöhle auch bei großen Noxen wie
Feuer undWasser sowie bei fortgeschrit-
tenem Verwesungsprozess von hohem
Stellenwert [10]. Trotz steigenderMund-
gesundheit inderdeutschenBevölkerung
[11]kannderZahnstatus aufschlussreich
sein, da zur Identifizierung nur wenige
Zahnbefunde benötigt werden, was eine
groß angelegte Studie aus dem spani-
schen Raum mit 3166 Individuen zeigen
konnte: Bei nur 4 Merkmalen (fehlend,
restauriert, unrestauriert, Krone) und
nur 16 vorhandenen Zähnen (vollbe-
zahntes menschliches Gebiss: 32 Zähne)
besteht eine sehr geringe Wahrschein-
lichkeit (0,05%), dass 2 Individuen eine
identische Kombination aufweisen [12].

Im klinischen Alltag arbeitet man
bei der Befundung mit weitaus mehr als
4Begriffen. EinbezogenwerdenFlächen-
angaben, Materialien (wie zum Beispiel
von Füllungen, Kronen oder Prothesen),
Zahnstellungen und Besonderheiten wie

das Vorliegen von Abriebspuren bei
Bruxismus („Zähneknirschen“). Diese
hochindividuellen Merkmale können
zur Identitätsaufklärung beitragen [13–
15]. DesWeiteren könnenRöntgenbilder
einbezogen werden. Sie liefern zusätz-
liche und oft sehr prägnante Informat-
ionen zur Post-mortem-Identifizierung
[16–18]. Die zahnärztliche Radiologie
wird im klinischen Alltag zur Diagnos-
tik, zur postoperativen Kontrolle und
zur Nachsorge beim Eingliedern von
implantologischen Suprakonstruktionen
(Zahnersatz auf Implantaten) und bei
Verlaufskontrollen eingesetzt [19–21].
Nach denTerroranschlägen 2015 in Paris
wurde das standardisierte Vorgehen in
Frankreich bei der Identifizierung von
Toten angepasst. Es werden nun Ganz-
körper-CTs der Leichen gefordert und
die Wichtigkeit von dentalem Röntgen
bei Großschadenslagen hervorgehoben
[22, 23].

Neben den sehr bekannten primären
Identifizierungsmerkmalen DNA und
Fingerabdruck liegt die Hinzunahme
oder alleinige Identifizierung über den
Zahnstatus in Deutschland wie nach-
folgend beschrieben im Zuständigkeits-
bereich der ermittelnden Polizeibeam-
ten*innen, die sich mit der Identitäts-
feststellung auseinandersetzen. Anhand
kriminalpolizeilicher Erfahrungswerte
entscheiden sie, welche Methoden in
Auftrag gegeben werden: Fingerabdruck
und/oder DNA und/oder Zahnstatus.
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Die Entscheidung kann durch verschie-
dene Faktoren beeinflusst werden, zum
Beispiel das Vorliegen eines fortgeschrit-
tenen Verwesungszustands oder das
Fehlen von Körperteilen.

Die Akquise antemortaler Daten, die
zum Vergleich mit postmortal gewon-
nenen Daten vorliegen müssen, wird
meist im Rahmen einer Vermisstenan-
zeige im Vorfeld in Gang gesetzt. Dabei
werden der Zahnstatus, Röntgenbilder
oder Zahnmodelle von der/dem letzt-
bekannten behandelnden Zahnärzt*in
angefordert, wie auch Vergleichs-DNA
von Verwandten und Fingerabdrücke
der vermissten Person. Spätestens beim
FundderLeichewerdendieantemortalen
Daten durch die zuständige Dienststelle
angefordert. Ein Verdacht bezogen auf
die Identität ist hier vorausgesetzt, wie
zum Beispiel durch mitgeführte Perso-
naldokumente, das Auffinden in einer
angemieteten Wohnung oder Angaben
von Zeugen oder Bekannten. Die Erhe-
bung des postmortalen Zahnstatus und
der Abgleich von ante- und postmorta-
len Befunden (Matching) erfolgen durch
eine von der Polizei speziell beauftragte
Fachperson, z.B. eine/n Zahnmedizi-
ner*in oder auch eine/n Rechtsmedizi-
ner*in.

Die Akquise vorhandener Daten von
vermissten Personen ist laut Litera-
tur ein entscheidender Faktor. Wenn
zahnmedizinische Ante-mortem-Da-
ten fehlen oder nur in unzureichender
Form vorhanden sind, ist eine Identi-
fizierung anhand des Zahnstatus meist
nicht möglich [24], da die ausschlag-
gebenden Vergleichsdokumente fehlen.
Durch die aktuelle Digitalisierung in der
Zahnmedizin wird das antemortale Da-
tenmaterial erweitert und kann schneller
abgerufen oder übermittelt werden. Mo-
derne dentale Intraoralscanner werden
inzwischen bei kieferorthopädischen
Planungen und Behandlungen sowie bei
prothetischen Behandlungen verwendet,
da sie meist komfortabler sind als kon-
ventionelle Zahn- und Kieferabdrücke.
DieseScanslieferndetailgetreue3D-Dar-
stellungen der Zähne, nebenbefundlich
auch der Gaumenfaltenpaare, die eben-
falls für die Identitätsfeststellung relevant
sein können, da sie hochindividuell sind
[25–27]. Es ist davon auszugehen, dass

die Verwendung der Intraoralscanner
zukünftig weiter zunehmen wird [28].

Die Anwendung der forensischen
Zahnmedizin bei Identifizierungspro-
zessen wurde in Deutschland bislang,
bezogen auf die polizeilichenVorgehens-
weisen, nicht wissenschaftlich aufgear-
beitet. Ob und inwieweit ein standardi-
siertes Vorgehen in der föderalistischen
Struktur Deutschlands vorliegt, soll Ge-
genstand dieser Untersuchung sein.
Folglich soll in dieser Studie erstmals die
polizeiliche Herangehensweise in den
Bundesländern bei der Auffindung von
unbekannten Leichen untersucht wer-
den. Welche Identifizierungsmethoden
werden angewandt und wie verbreitet
ist die Inanspruchnahme forensischer
Zahnmedizin? Welche Merkmale wer-
den dabei untersucht und gibt es für die
Polizei feste zahnärztliche Ansprechper-
sonen? Des Weiteren sollte das Potenzial
zur Optimierung der Kontaktaufnahme
mit forensischen Zahnmediziner*innen
herausgearbeitet werden.

Zusätzlichwurden folgendeHypothe-
sen aufgestellt:
1. Das primäre Identifizierungsmerk-

mal Zahnstatus kommt bundesweit
bei der Identifizierung unbekannter
Toter zum Einsatz.

2. Die Herangehensweise an die Iden-
tifizierung unbekannter Toter ist
bundesweit einheitlich.

Methoden

Der Online-Fragebogen (s. Onlinemate-
rial 1 zu diesem Artikel), bestehend aus
23 Fragen, wurde digital mit der Soft-
ware SoSci (Version 3.4.03, München,
Deutschland) erstellt und nach Prüfung
durch die Ethikkommission des Landes
Rheinland-Pfalz (2022-16376) an die zu-
ständigen Polizeibehörden gesendet. Da-
bei wurden mindestens 21 Fragen al-
len Teilnehmenden angezeigt; in Abhän-
gigkeit von der Beantwortung von Fra-
ge 6 (Möglichkeit Ja/Nein) wurde Fra-
ge 7 (Antwort: Ja) oder Frage 8 (Antwort:
Nein)angezeigt. Frage18wurdenurnach
Ja-Antwort auf Frage 17 angezeigt.

Der Fragebogen wurde zunächst an
die 16 Landesministerien des Inneren
versandt und nach dortiger Prüfung und
Zustimmung innerhalb des Bundeslan-

des weitergeleitet. In den Bundesländern
wurde der Fragebogen durch eine/n zen-
trale/n Ansprechpartner*in an die jewei-
ligen Sachbearbeiter*innen, die sich mit
der Bearbeitung von Funden unbekann-
ter Toter im Zuständigkeitsbereich ihrer
jeweiligen Dienststelle befassen, verteilt.
Jedes Bundesland musste die Befragung
folglich zuerst zentral genehmigen und
im Anschluss daran an die zuständigen
Sachbearbeiter*innen der Dienststellen
innerhalb des Bundeslandesweiterleiten.

Der Fragebogen beinhaltete die Ab-
frage von demografischen Daten wie Al-
ter, Geschlecht, Bundesland und Anzahl
der Berufsjahre (Fragen 1–5), sowie die
Abfrage nach dem Auffinden von un-
bekannten Toten in Anzahl und mögli-
cher Dienststellenstatistik (Fragen 5–6).
Des Weiteren wurde die Methodik zur
Identifizierung abgefragt (Fragen 7–13)
und die Rolle der forensischen Zahnme-
dizin und der Kontaktaufnahme mit den
Expert*innen analysiert (Fragen 14–18
und 21). Der letzte Abschnitt des Frage-
bogens (Fragen 19–20 und 22–23) sollte
die Zusammenarbeit mit den zahnmedi-
zinischenKolleg*innen undMöglichkei-
ten für eine verbesserteZusammenarbeit
erfragen. In die Auswertung wurden nur
vollständig ausgefüllte Fragebögen ein-
bezogen.

DieDatenwurdenstatistischaufberei-
tet und mit SPSS 27 (IBM®, Amonk, NY,
USA) ausgewertet. Eine deskriptive Ana-
lyse und prozentuale Verteilungsanalyse
der Antworten wurden durchgeführt.

Ergebnis

Stichprobenbeschreibung

Eine Zustimmung zur Teilnahme erfolg-
te durch 12 der 16 Bundesländer. Ein
weiteresBundeslandmusste vonderAus-
wertung ausgeschlossenwerden, da ein/e
Sachbearbeiter*in den Fragebogen nicht
online beantworten konnte. Die Vertei-
lung der Teilnehmenden auf die Bun-
desländer ist . Tab. 1 zu entnehmen. Bei
4 Teilnehmer*innen fehlte die Angabe
zum Bundesland ihrer Dienststelle. Ins-
gesamt haben den Fragebogen 85 Beam-
te*innen erhalten, von denen 77 mit der
Befragung begonnen haben. Von diesen
habenwiederum62 den gesamten Frage-
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Verwendung von forensischer Zahnmedizin zur Identitätsfeststellung. Eine Befragung auf Ebene der
Länderpolizei

Zusammenfassung
Hintergrund. In Deutschland liegt die
Identifizierung unbekannter Toter in der
Zuständigkeit der Polizei. Gemäß INTERPOL-
Standards werden primäre (DNA, Fingerab-
drücke, Zähne) und sekundäre Merkmale (z. B.
Tätowierungen) untersucht. Die forensische
Zahnmedizin wird als effiziente Methode
bereits international eingesetzt. In dieser
Studie soll auf Länderebene in Deutschland
die Vorgehensweise der Polizei analysiert
werden. Untersucht werden angewandte
Methoden bei der Identifizierung, die
Rolle der forensischen Zahnmedizin, die
Zusammenarbeit mit Zahnärzt*innen und
mögliche Optimierungsansätze.
Methoden. Mittels eines digitalen Frage-
bogens sollten in allen Bundesländern für

Funde unbekannter Toter zuständige Polizei-
beamt*innen zu Identifizierungsmethoden
und speziell zur Anwendung forensischer
Zahnmedizin befragt werden.
Ergebnisse. 85 Sachbearbeiter*innen aus
mind. 11 Bundesländern nahmen an der
Befragung teil. Die Vorgehensweise stellte
sich als dienststellenspezifisch heraus. In
72,6% der Fälle werden bei der Identifizierung
verschiedene Merkmale kombiniert, am
häufigsten DNA mit Zahnstatus (37,1%). Die
DNA-Analyse wird am häufigsten verwendet.
62,9% der Befragten stimmten zu, dass die
zahnärztliche Identifizierung „oft“ angewen-
det wird. Der Anteil der Identifizierungen
mittels Zahnstatus wird auf 1,6–8,1%
geschätzt. Für die forensische Zahnmedizin

haben 19,4% eine feste Ansprechperson. Eine
digitale Plattform, um Zahnmediziner*innen
zu kontaktieren, schätzten 56,5% als hilfreich
ein.
Diskussion. Die forensische Zahnmedizin
steht aktuell noch hinter der DNA-Analyse
zurück, was sich durch die zunehmende
Digitalisierung ändern könnte, wenn z.B.
Ante-mortem-Daten zuverlässiger zur
Verfügung stehen und Plattformen für den
interdisziplinären Austausch geschaffen
werden.

Schlüsselwörter
Forensische Zahnmedizin · Kriminalpoli-
zei · Primäres Identifizierungsmerkmal ·
Digitalisierung · Identifizierung

Forensic dentistry for identity verification. A survey at the state police level

Abstract
Background. In Germany, the identification of
unknown dead persons is the responsibility of
the police. According to INTERPOL standards,
primary (e.g., DNA, fingerprints, and teeth)
and secondary (e.g., tattoos) characteristics
are examined. Forensic dentistry is already
used internationally as an efficient method.
In this study, the approach of state police in
Germany was analyzed. The methods used for
identification, the role of forensic dentistry,
the cooperation with dentists, and possible
optimization approaches are investigated.
Methods. By means of a digital questionnaire,
police officers competent in all federal states

for the discovery of unknown dead bodies
were asked about identificationmethods and
specifically about the use of forensic dentistry.
Results. Eighty-five officers from at least
11 federal states participated in the survey.
The procedure turned out to be department
specific. In 72.6% of the cases, different cha-
racteristics are combined in the identification
process, most frequently DNA with dental
status (37.1%). DNA analysis is used most
frequently. Of the respondents, 62.9% agreed
that dental identification is used “often.” The
percentage of identifications using dental
status is estimated to be 1.6–8.1%. For forensic

dentistry, 19.4% have a fixed point of contact.
A digital platform to contact dentists was
estimated to be helpful by 56.5%.
Discussion. Forensic dentistry is currently still
lagging behind DNA analysis, which could
change through increasing digitalization if, for
example, ante-mortemdata are more reliably
available and platforms for interdisciplinary
exchange are created.

Keywords
Forensic dentistry · Criminal investigation ·
Primary identifier · Digitization · Identification

bogenbearbeitet undkonnten indieAus-
wertung einbezogen werden. Eine Ent-
haltung war bei allen Fragen möglich.

DieBefragtengabenzu86,5%(n= 53)
ein männliches und zu 8,1% (n= 5) ein
weibliches Geschlecht an; hier gab es
6,4% Enthaltungen (n= 4). Der Alters-
durchschnitt der Teilnehmer*innen be-
trug 50,5 Jahre (n= 58),wobei die jüngste
Person 31 und die älteste 61 Jahre alt war.
Von den 58 Teilnehmer*innen, die ihre
Berufsjahre angegeben haben (4 Enthal-
tungen),konnteeinMittelwertvon17Be-
rufsjahren berechnet werden (Minimum
1 Jahr; Maximum 40 Jahre).

Auffinden unbekannter Toter

In 83,9% der Fälle (n= 52) wurden den
Angaben zufolge bis zu 5 unbekannte
LeichenproMonat im Zuständigkeitsbe-
reich der jeweiligen Dienststelle gefun-
den, 9,7%derBefragten (n= 6) gaben an,
dass es mehr als 5 Funde pro Monat gab
(s. Onlinematerial 2, Tab. Z1). 6,5% der
Befragten (n= 4)machten keine Angabe.

Eine statistische Erhebung über das
AuffindenunbekannterTotergibt esnach
Angaben von67,7% (n= 42) derTeilneh-
mendeninihrerDienststellenicht,14,5%
(n= 9) gaben an, dass es eine statisti-

sche Erhebung gibt, die restlichen 17,8%
(n= 11) machten keine Angaben.

Methoden zur Identifizierung

Auf die Frage nach den Identifizie-
rungsmethoden, die bei der Entdeckung
unbekannter Toter eingesetzt werden
(Mehrfachnennungen möglich), gaben
88,7% die Fingerabdruckanalyse (Dak-
tyloskopie), 87,1%die forensische Zahn-
medizin und 91,9%dieDNA-Analyse als
Methode nach INTERPOL-Standard an
(. Tab. 2). Folglich werden in der Praxis
meist Kombinationen der 3 primären
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Tab. 1 Verteilung der teilnehmenden Polizeibeamt*innen auf die Bundesländer
Bundesland Anzahl Anteil (%)

Baden-Württemberg 9 14,5

Berlin 1 1,6

Brandenburg 4 6,5

Bremen 2 3,2

Hessen 10 16,1

Mecklenburg-Vorpommern 8 12,9

Rheinland-Pfalz 16 25,8

Saarland 1 1,6

Sachsen-Anhalt 3 4,8

Schleswig-Holstein 3 4,8

Gültig

Thüringen 1 1,6

– Gesamt gültig 58 93,5
Enthaltungen – 4 6,5

– Gesamt 62 100,0

Tab. 2 Identifizierungsmethoden,diebeiderEntdeckungunbekannterTotereingesetztwerden
Identifizierungs-
methode

Anzahl der
Angaben

Anteil (in %) Anzahl
ohne
Angabe

Anteil (in %) Gesamt

Fingerabdruckanalyse 55 88,7 7 11,3 62

Forensische
Zahnmedizin

54 87,1 8 12,9 62

DNA-Analyse 57 91,9 5 8,1 62

Sekundäre
Merkmale

54 87,1 8 12,9 62

Merkmale DNA, Fingerabdruck und
Zahnstatus zur Identifizierung verwen-
det. Darüber hinaus gaben 87,1% der
Befragten die Untersuchung sekundärer
Merkmale wie „Kleidung, Tätowierun-
gen etc.“ als Identifizierungsmethoden
an. Insgesamt gaben 72,6% an, dass
bei der Identifizierung verschiedene
Methoden kombiniert werden (s. On-
linematerial 2, Tab. Z2).

Der prozentuale Anteil der jeweiligen
Methoden Fingerabdrücke/Daktylosko-
pie, Zahnstatus/zahnärztliche Identifi-
zierung, DNA und sekundäre Merkma-
le wurde von den Beamten*innen in
Quartilen geschätzt: 0%/<25%/<50%/
<75%/≤100% (. Abb. 1). Amhäufigsten
kommt demnach die DNA-Analyse zum
Einsatz, hier wurde ein Anteil von >50%
durch 59,7% der Befragten angegeben
(Untersuchung sekundärer Merkmale:
27,4%, Fingerabdruckanalyse: 24,2%,
forensische Zahnmedizin 22,6%).

Von den Beamte*innen gaben 72,6%
an, dass Sie, um noch erfolgreicher zu
sein, eine Kombination der primären

Identifizierungsmethoden anwenden.
Dabei wurde mit 37,1% (n= 23) am häu-
figsten die Kombination aus DNA-Ana-
lyse und Zahnstatus genannt (. Tab. 3).

Einbeziehung von forensischer
Zahnmedizin

62,9% der Befragten stimmten zu, dass
die zahnärztliche Identifizierung „oft“
angewendet wird. Von den vorgegebe-
nen möglichen Begründungen (Mehr-
fachantworten möglich) wurde am häu-
figsten ausgewählt: „weil eine eindeutige
Identifikation möglich ist (post-mortem
Zahnstatus entspricht genau ante mor-
tem Zahnstatus)“. Umgekehrt stimmten
37,1% der Befragten nicht zu, dass die
zahnärztliche Identifizierung „oft“ an-
gewendet wird. Die Mehrheit (30,6%)
der Befragten gab dafür „Sonstiges“ als
Grund an, machte aber im Freitext keine
spezifischen Angaben. 12,9% kreuzten
an: „weil es sich um eine arbeitsaufwen-
dige Methode handelt (Anfordern von
antemortem Zahnstatus)“, und weitere

11,3% kreuzten an: „weil die Mithilfe
von externen Institutionen notwendig
ist (Zahnärzte/-innen)“.

Beamten*innen aus Dienststellen mit
einer statistischen Erhebung wurden
gefragt, welcher Anteil der unbekannten
Toten mittels Zahnstatus identifiziert
wird. Die angegebenen Werte lagen zwi-
schen 1,6% und 8,1%, wobei in 61%
dieser Fälle die Prozentwerte unter 5%
lagen. Die Teilnehmer*innen, in deren
Dienststellen es keine statistische Erhe-
bung gab, wurden gebeten den Anteil zu
schätzen. Dabei wurden Werte zwischen
1,6% und 11,3% angegeben. 22,6%
dieser Befragten (n= 14) gaben hierbei
Prozentwerte von unter 5% an.

Als Identifizierungsmethoden, die
im Rahmen der forensischen Zahnme-
dizin angewendet werden, gaben die
Befragten mit 54,8% den Vergleich
von Post-mortem- mit Ante-mortem-
Zahnstatus mithilfe des Dental Profiling
an (Untersuchungen der Zähne, Kno-
chenstruktur, Mundhöhle, Weichteile,
um ein Profil zu erstellen, Röntgen-
bilder, Zahnstatus). 21,0% wählten die
„DNA-Gewinnung aus einem Zahn
mit nachfolgender DNA-Analyse“ aus.
Nur wenige kreuzten odontometrische
Geschlechtsbestimmung (n= 1), Alters-
diagnostik (n= 3) und das Auslesen
von Medizinprodukten (z.B. Implantat-
Identifizierungsnummer; n= 1) an. Eine
Person wählte keine der vorgegebenen
Methoden aus und gab im Freitextfeld
„hier nicht bekannt“ an.

Auf die Frage, wie der postmortale
Zahnstatus indereigenenOrganisations-
einheit erhoben wird (Mehrfachantwor-
ten möglich), kreuzten 90,3% (n= 56)
„Rechtsmedizin (Obduktion)“ an, 21%
der Befragten (n= 13) wählten „Exter-
ne Spezialisten (z.B. spezialisierte Zahn-
ärzte/-innen)“. Weiterhin kreuzten 6,5%
(n= 4) „Andere“ an und gaben im Frei-
textfeld jeweils zusätzlich Folgendes an:
Zahnärzt*innen des Bundeskriminalam-
tes (n= 1), Identifizierungskommission
(IDKO; n= 1), Kassenzahnärztliche Ver-
einigung (n= 1). Eine Angabe lautete:
„selten Zahnärzte, die bei der Obduk-
tion hinzugezogen werden“.

Die Kontaktaufnahme zu Zahn-
ärzt*innenzwecksAbgleichpostmortem
erfolgt laut den Angaben der Befragten

Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 11 · 2023 1271



Originalien und Übersichten

0

10

20

30

40

50

60

Fingerabdrücke/
Daktyloskopie

Zahnstatus/ zahnärztliche
Identifikation

DNA Sekundäre Merkmale

A
nz

ah
l B

ef
ra

gt
e

Keine Anwendung <25% <50% <75% <=100% Keine Angabe

Abb. 19Analyse der an-
gewandten Identifizie-
rungsmethoden:Geschätz-
te Verteilung in Prozent-
zahlen. (Eigene Abbildung)

zu 25,8% (n= 16) über digitale Medi-
en, zu 19,4% (n= 12) über Printmedien
(z.B. Zeitschriften wie die Zahnärztli-
chen Mitteilungen) und zu 11,3% (n= 7)
über Fachkreise (z.B. Arbeitskreis für fo-
rensische Odontostomatologie) an. Das
Freitextfeld wurde von 51,6% (n= 32)
genutzt, hier wurden Direktkontakte
(n= 15), die Rechtsmedizin (n= 6) und
versicherungstechnische Institutionen
(n= 6) angegeben.

Auf die Frage, ob eine ständige zahn-
ärztliche Ansprechperson zur Verfügung
steht, antworteten 69,4% (n= 43) mit
„Nein“, 7 Personen machten keine An-
gaben dazu. Von den 19,4% (n= 12)
Beamten*innen, die diese Frage mit „Ja“
beantworteten, wurden als Ansprechper-
sonen „Allgemeine/r Zahnarzt/-ärztin“
(n= 7), „Forensische/r Odonto-Stoma-
tologe/-in“ (n= 4) oder „Fachzahnarzt/-
ärztin für Kieferorthopädie“ (n= 2) an-
gekreuzt. 22,6% (n= 14) der Befragten
kreuzten „Andere“ an. Im dazugehöri-
gen Freitextfeld wurden ein „Facharzt
für Prothetik“ (n= 1), ein „Facharzt für
Zahnheilkunde“ (n= 1) und ein „foren-
sischer Pathologe“ (n= 1) angegeben.
2 weitere Eintragungen lauteten „nicht
bekannt“.

Zusammenarbeit mit
Zahnärzt*innen

Auf die Frage, wie oft eine Rückmel-
dung der kontaktierten Zahnmedizi-
ner*innen erfolgt, gaben die meisten
Beamten*innen „immer“ an (40,3%;
n= 25; . Tab. 4). 4,8% (n= 3) kreuz-
ten „nie“ an. Auf die Frage, von welchen
Faktorendie zahnärztlicheRückmeldung
nach Meinung der Befragten abhänge,
wählten die meisten als Antwort (Mehr-
fachantworten möglich): „Gut geführte
Patientenakten mit vollständigem Zahn-
status (ante-mortem)“ (61,3%; n= 38),
gefolgt von „Eindeutiger Zahnstatus
post-mortem“ (56,5%; n= 35) und „Mo-
derne Praxen (Digitalisierung)“ (27,4%;
n= 17). Eine saisonale Abhängigkeit
(Sommer-/Urlaubszeit) wurde nur von
6,5% (n= 4) der Befragten als Grund
angekreuzt. Allerdings kreuzten 8,1%
(n= 5) als Antwortmöglichkeit an, dass
sich die Mundgesundheit der Bevölke-
rung verbessert habe und somit weniger
zahnärztliche Behandlungen (weniger
Zahnersatz, weniger Röntgenbilder) der
Grund für die fehlende Rückmeldung
sei. Im Freitextfeld wurdenweitere wahr-
scheinliche Gründe jeweils von 1 Person
angegeben: mangelndes Interesse an der
forensischen Zahnmedizin, ein hoher
Aufwand beim Vergleich des ante- und
postmortalen Zahnstatus und mangeln-
de Vergütung.

Die Frage, ob eine digitale Platt-
form zur Kontaktaufnahme mit Zahn-
ärzt*innen hilfreich wäre, wurde von der
Mehrheit (56,5%; n= 35) mit „sehr hilf-
reich“ beantwortet (s. Onlinematerial 2,
Tab. Z3). Nur eine Person kreuzte an,
dass diese „gar nicht hilfreich“ sei. Die
Mehrheit der Befragten (62,9%; n= 39)
gab an, dass ein „zentraler Ansprech-
partner pro Bundesland (Forensische/r
Odontostomatologe/in)“ die primäre
Anwendung der zahnärztlichen Identi-
fizierung beim Fund eines unbekannten
Toten erleichtern würde (s. Onlinema-
terial 2, Tab. Z4). Für 35,5% (n= 22)
wäre ein Register für zahnärztliche Be-
funde hilfreich, für 12,9% (n= 8) ein
Datenblatt im Sinne einer standardi-
sierten Checkliste für das Vorgehen der
zahnmedizinischen Identifizierung.

Diskussion

In dieser Studie konnte die polizeiliche
Vorgehensweise auf Ebene der teilneh-
menden Bundesländer bei der Bearbei-
tungvonFundenunbekannterToter ana-
lysiert werden. Dabei wurden die An-
wendung der forensischen Zahnmedizin
und die Bewertung der Methodik aus
polizeilicher Sicht sowie die Bewertung
des Zahnstatus als primäres Identifizie-
rungsmerkmal evaluiert und eine mög-
liche Optimierung in der Zusammenar-
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Tab. 3 Identifizierungsmethoden, die bevorzugt kombiniert werden
Kombinationen Anzahl der Angaben Anteil (%)

Dental+ DNA 23 37,1

Fingerabdruck+Dental+ DNA 17 27,4

Fingerabdruck+DNA 13 21,0

Andere 4 6,5

Keine Angabe 5 8,1

Gesamt 62 100,0

beit zwischen Polizei und Zahnmedizin
untersucht.

Stichprobe und Methodik

Von den 16 Bundesländern lag die Zu-
stimmung von 12 zur Teilnahme vor,
was die Aussage über eine bundesweite
Vorgehensweise im Kontext der Iden-
tifizierungsweise beim Auffinden von
unbekannten Toten verhindert. Da die
Steuerung der Befragung über bundes-
landspezifische Ansprechpartner*innen
erfolgte, ist die Gesamtzahl der Beam-
te*innen, die pro Bundesland mit den
Funden unbekannter Toter betraut sind,
nicht nachzuvollziehen. Es kann jedoch
aufgrund der zentralen Steuerung davon
auszugegangen werden, dass alle Befrag-
ten mit der Thematik sicher vertraut
sind und sich mit diesen Vorgängen als
Sachbearbeiter*innen der entsprechen-
den Bundesländer befassen. Folglich
sind die Antworten von fachlich versier-
ten Beamten*innen als repräsentativ zu
werten. Von 85 angesteuerten Befragten
ist die Rücklaufquote mit 72,9% (n= 62)
als hoch einzuschätzen und somit als
repräsentativ einzuordnen.

DieMethodik dieser Studie setzte eine
Online-Durchführung voraus und bein-
haltete keine alternative Möglichkeit der
Beantwortung, was zum Ausschluss ei-
nes weiteren Bundeslandes führte. Für
weiterführende Befragungsprojekte wäre
die Möglichkeit eines alternativen, ana-
logen Fragebogens in Betracht zu zie-
hen. Der hohe Anteil von männlichen
Teilnehmenden (86,5%) spiegelt die ak-
tuelle Geschlechterverteilung der Polizei
in den Landesbehörden wider [29]. Das
Durchschnittsalter (50,5 Jahre) und die
durchschnittliche Anzahl der Berufsjah-

re (17 Jahre) lassen die Vermutung zu,
dass die Beamte*innen, die mit der Bear-
beitung von Funden unbekannter Toter
betraut sind, ein hohes Maß an Berufs-
erfahrungen aufweisen.

Es können die folgenden Schlussfol-
gerungen hinsichtlich der anfangs aufge-
stelltenHypothesengezogenwerden:Die
erste Hypothese, dass das primäre Iden-
tifizierungsmerkmal Zahnstatus bundes-
weit bei der Identifizierung unbekannter
Toter zum Einsatz kommt, kann nicht
bestätigt werden, da nicht alle Bundes-
länder teilnahmen und auch bei den teil-
nehmenden Dienststellen divergierende
Ergebnisse festgestellt wurden. Die zwei-
teHypothese, dass dieHerangehensweise
an die Identifizierung unbekannter To-
terbundesweit einheitlich ist,mussdamit
auch verworfen werden. Die individuelle
Bearbeitung von Fällen obliegt den zu-
ständigen Dienststellen und weist große
Unterschiede bezogen auf den Einsatz
von zahnärztlicher Identifizierung auf.

Auffindung unbekannter Toter
und Methoden zur Identifizierung

Da 67,7% der Befragten angaben, dass
keine statistischen Erhebungen in ihrem
Dezernat dazu bestehen, wie viele Fäl-
le von unbekannten Toten pro Monat
bearbeitet werden, sind die gemachten
Angaben derMehrheit subjektiver Natur
und lassen die Vermutung aufkommen,
dass eine breite Varianz bestehen könn-
te. Für eine bundesweite Zusammenar-
beit der Länder könnten eine statistische
Erhebungder Fälle und eine übergreifen-
de Einsicht in die Fallakten von hohem
Wert sein, um Ressourcen zu schonen
und Identifizierungen schneller durch-
führen zu können.

Tab. 4 HäufigkeitderRückmeldungdurch
polizeilich beauftragte forensischen Zahn-
ärzt*innen

Antwort Anzahl Anteil (%)

Immer 25 40,3

Oft 10 16,1

Manchmal 3 4,8

Selten 3 4,8

Nie 3 4,8

Keine Angabe 18 29

Gesamt 62 100,0

Die Identifizierungsmethoden DNA-
und Fingerabdruckanalyse sowie fo-
rensische Zahnmedizin finden dienst-
stellenspezifisch in unterschiedlichem
Maße Anwendung. Die DNA-Analyse
wird deutlich häufiger angewendet als
die forensische Zahnmedizin (Anwen-
dung in über 50% der Fälle bei DNA-
Analyse: 59,7%, bei forensischer Zahn-
medizin 22,6%). Hier wird ein großes
Potenzial zum Ausbau der forensischen
Zahnmedizin erkennbar, wenn der in
der Literatur beschriebene Einsatz und
zielführende Erfolg der forensischen
Zahnmedizin bei der Analyse von Mas-
senkatastrophen, wie zum Beispiel dem
Tsunami von 2004, betrachtet wird [4].
In einer Studie von Obafunwa et al., in
der ein Flugzeugunglückmit 152 Opfern
auf Lagos von 2012 analysiert wurde,
wird allerdings ebenfalls ein geringer
Anteil an forensischer Zahnmedizin
im Identifizierungsprozess beschrieben.
Hierwurden nur 10%über denZahnsta-
tus allein identifiziert [30], wohingegen
die Kombination mit der DNA-Analyse
mit 97,4% zum Erfolg geführt hat. Dies
deckt sich mit den Ergebnissen unserer
Studie, bezogen auf die präferierte Kom-
bination der primären Marker DNA und
Zahnstatus bei 37,1% der Befragten.

Zu diskutieren ist in diesem Zusam-
menhang, dass die forensische Zahnme-
dizin bei vorliegenden Vergleichsdaten
im Gegensatz zur DNA-Analyse sehr
schnell und kostengünstig in der An-
wendung sein kann. Dass die Beauftra-
gung der forensischen Zahnmedizin laut
unseren Ergebnissen deutlich seltener
stattfindet, kann verschiedene Gründe
haben, denkbar sind schlechte Erfah-
rungswerte (wie beispielsweise durch
mangelnde Verfügbarkeit), Unkennt-
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Originalien und Übersichten

nis über die Methodik oder auch ein
fehlendes Netzwerk mit Zahnmedizi-
ner*innen, die postmortale Befunde am
Leichnam erheben. Die Diversität in
der Herangehensweise innerhalb der
befragten Bundesländer lässt keinen
richtigen Vergleich unter den Bundes-
ländern zu. Eine statistische Erfassung
und eine zumindest bundeslandinterne
Vereinheitlichung der Prozesse könnten
zu schnelleren Ergebnissen bei der Iden-
tifizierung und mehr Wirtschaftlichkeit
beitragen. Eine bundesweite Verein-
heitlichung scheint in diesem Kontext
aufgrund der föderalistischen Struktur
Deutschlands als kritisch in der Umsetz-
barkeit.

Einbeziehung von forensischer
Zahnmedizin

EinegrundlegendeVoraussetzung fürdie
Anwendung von forensischer Zahnme-
dizin im Identifizierungsprozess ist eine
gute zahnmedizinische Versorgung der
Bevölkerung, damit antemortale Daten
verfügbar sind, die im Schadensereignis
für einen postmortalen Vergleich heran-
gezogen werden können. Die zahnärztli-
che Versorgung, im Hinblick auf kassen-
zahnärztliche Leistungspositionen wie
die Jahreskontrolle und Subvention von
zahnmedizinischer Grundversorgung,
ist in Deutschland auf Bundesebene ge-
regelt. Auf internationaler Ebene variiert
die Versorgung länderabhängig und in
Entwicklungsländern ist sie zum Teil gar
nicht vorhanden [21]. In der Literatur
wurde deutlich herausgearbeitet, dass die
zahnärztlichen antemortalen Aufzeich-
nungen von entscheidender Bedeutung
bei der Identifizierung unbekannter To-
ter sind, diese aber oft vollständig fehlen
und nicht akquiriert werden können [24,
31]. In einer Studie von Petju et al. [31]
wurde eruiert, dass, sollten zahnmedizi-
nische Unterlagen vorhanden sein, eine
signifikant schnellere Identifizierung
durchgeführt werden kann als mit an-
deren Methoden wie der DNA-Analyse
(p< 0,01), was sich mit der Bewertung
vonseiten der Beamten*innen deckt, die
die Zahnmedizin insgesamt als gut geeig-
nete Methode beim Abgleich von ante-
und postmortalen Befunden wertet.

In den befragten Bundesländern
gab die Mehrheit mit 62,9% der Be-
amte*innen an, dass die zahnärztliche
Identifizierung „oft“ Anwendung findet,
jedoch konnte der in der Literatur be-
schriebene Aspekt der problematischen
antemortalen Datenakquise als einer
von 2 Gründen, die dagegen sprechen,
bei 12,9% festgestellt werden. Weitere
11,3% gaben an, dass die notwendige
Zuhilfenahme von externen Institutio-
nen gegen eine häufige Anwendung von
forensischer Zahnmedizin spricht.

Wenn keine antemortalen Vergleichs-
daten vorliegen, können in der dentalen
Forensik auch andere Untersuchungen
wie die Geschlechtsbestimmung, die
dentale Altersdiagnostik [32] oder das
Auslesen von Medizinprodukten wie
Implantaten mit Kennnummer durch-
geführt werden. Diese Aspekte wurden
in unserer Studie aufgegriffen, gehören
jedoch laut unserer Ergebnisse nicht
zum gängigen Repertoire der Beauftra-
gung durch die Beamten*innen. Sie sind
nicht in allen Dienststellen bekannt. An-
sprechpartner*innen für die forensische
Zahnmedizin stehen bei 69,4% der Be-
fragten nicht permanent zur Verfügung
unddie postmortale ErhebungdesZahn-
status erfolgt laut 90,3% der Befragten
in der Rechtsmedizin. Folglich ist ein
direkter Kontakt mit Zahnmedizinern,
insbesondere forensisch weitergebilde-
ten Experten*innen, für die Mehrheit
der polizeilichen Sachbearbeiter*innen
nicht gegeben, was kritisch zu bewerten
ist, da in der Literatur nachgewiesen
werden konnte, dass ein höheres Exper-
tenlevel mit besseren Ergebnissen im
Identifikationsprozess einhergeht [33].

Zur Kontaktaufnahme mit foren-
sischen Zahnärzt*innen nehmen die
Beamte*innen den Weg über digitale
Medien, Printmedien und Fachkreise,
was für sie schwierig sein kann, wenn
keine zahnmedizinischen Vorkenntnis-
se vorliegen. Es lässt sich vermuten,
dass die Beamten*innen insgesamt bis-
her noch wenig Bezug zur forensischen
Zahnmedizin haben. Bundesweite Fort-
undWeiterbildungen zur Identifizierung
unbekannter Toter mittels forensischer
Zahnmedizin, die auch die Vielfalt der
einzelnen Untersuchungsmethoden in
diesem Gebiet aufzeigen, könnten dazu

beitragen, dass die forensische Zahn-
medizin in Deutschland zukünftig noch
stärkere Verbreitung findet.

Zusammenarbeit mit
Zahnärzt*innen

In der Zusammenarbeit mit den Zahn-
medizinern gibt es grundlegend 2 Kon-
taktpunkte für die Polizeikräfte: 1) die
postmortale Befundung am Leichnam
und 2) die Akquise antemortaler Daten
von Zahnärzt*innen in der Niederlas-
sung oder in Universitäten, die den/die
Verstorbene/n zu Lebzeiten behandelt
haben. Die Ergebnisse zeigen, dass die
Beamte*innen bei Anfragen zu antemor-
talen Daten oft keine Antwort erhielten
(nur 40,3% kreuzten „immer“ an). Bei
einer polizeilich geforderten Rückmel-
dung scheint das ungewöhnlich.

Die Befragten gaben mit 61,3% am
häufigsten an, dass eine Antwort aus ih-
rer Sicht von „gut geführtenPatientenak-
ten mit vollständigem Zahnstatus (ante-
mortem)“ abhängig ist. Dieses Ergebnis
mussimHinblickaufdieRegelunggemäß
§ 630f BGB kritisch diskutiert werden,
da seit dem 26.02.2013 im BGB festge-
legtwurde,dass sowohl fürvertragszahn-
ärztliche als auch für privatzahnärztliche
Tätigkeiten eine Aufbewahrungspflicht
der Behandlungsunterlagen von 10 Jah-
ren gilt [34]. Ausgenommen davon sind
zahnärztliche Modelle, die mitunter kür-
zeren Aufbewahrungspflichten unterlie-
gen. Folglich wäre eine fehlende Doku-
mentation trotz Behandlung oder eine
Entsorgung vor Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist strafbar.

Diese mehrheitliche Antwort von-
seiten der Beamte*innen könnte jedoch
auch auf gänzlich fehlende antemortale
Zahndaten zurückführbar sein, da die
unbekannten tot aufgefundenen Men-
schen in vielen Fällen zu Lebzeiten einen
ungeregeltenLebensstil hattenunddaher
auch die Vorstellung bei Zahnmedizi-
ner*innen ausblieb. Es wären auch keine
zahnärztlichen Befunde in den Praxen
zu akquirieren, wenn die Behandlung
mind. 10 Jahre zurückliegt. Dazu passt
auch die zweithäufigste Antwort mit
56,5% („eindeutiger Zahnstatus post-
mortem“), da beim Auffinden von zahn-
losen Mundsituationen oder bei nur
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wenig charakteristischen zahnmedizini-
schen, mundhygieneinsuffizienten Fun-
den der Verdacht nahe liegt, dass die/der
Verstorbene/r keinen Hauszahnarzt auf-
gesucht hat und folglich Anfragen ins
„Leere“ laufen.

Die logisch erscheinende saisonale
Abhängigkeit der Antworten von Som-
mer- und Urlaubszeiten wurde hingegen
nur von 6,5% der Befragten angekreuzt.
Dieses Phänomen konnte sowohl beim
Einsatz in der Ahrtalkatastrophe zu Be-
ginn der Ferienzeit als auch bei den
Anschlägen auf dem Breitscheidplatz
zur Weihnachtszeit beobachtet werden,
da eine teilweise erschwerte Erreich-
barkeit der Zahnärzt*innen mitunter
urlaubsbedingt war.

Zusätzlich wurde die Modernität der
Praxen von 27,4% der Befragten als be-
einflussender Faktor für Rückmeldun-
gen angekreuzt. Eine moderne Ausstat-
tung der Zahnarztpraxis ermöglicht eine
schnelle und effiziente Abrufbarkeit von
Daten, wie zum Beispiel von Röntgen-
bildern, was im Rahmen von Massenka-
tastrophen mit Zeitersparnis im Identifi-
zierungsprozess einhergehenwürde [10].

Die Mehrheit der Befragten bewertet
die Schaffung einer digitalen Plattform
als „sehr hilfreich“ (56,5%), ein zen-
traler Ansprechpartner pro Bundesland
(forensischer/r Odontostomatologe/in)
wurde von 62,9% der Beamte*innen
befürwortet Dieses Ergebnis zeigt auf,
dass vonseiten der Polizeikräfte eine
Optimierung in der Interaktion mit den
Zahnärzt*innen gewünscht ist und die
Kontaktaufnahme eine Hürde zu sein
scheint. Für 35,5% der Befragten wäre
ein Register wünschenswert. Polizeikräf-
te kennen solche „Register“ im Sinne
einer zentralen Datenbank wie bei ge-
speicherten Fingerabdrücken im AFIS
(Automatisiertes Fingerabdruckiden-
tifizierungssystem). Dieses Matching-
Tool wurde in den letzten Jahrzehn-
ten konstant weiterentwickelt, um eine
Verfeinerung im Abgleich zu erzielen
und dadurch die polizeiliche Arbeit zu
unterstützen [35, 36]. Ein entsprechen-
des Tool für die Zahnmedizin steht
auf Länderebene bisher nicht zur Ver-
fügung. Das bei Massenkatastrophen
vom Bundeskriminalamt zum Einsatz
kommende Programm PlassData könnte

einen solchen Ansatz für die Länderpo-
lizei darstellen, setzt aber Training im
Umgangmit ante- undpostmortalenDa-
ten voraus. Bei guter Qualität der Daten
könnte ein teilautomatisiertes Matching
von Vermisstenfällen stattfinden, was
jedoch für die abschließende Identifi-
zierung einen forensischen Experten für
alle Teilschritte voraussetzen würde [37].

Insgesamt lässt sich bezogen auf die
Zusammenarbeit mit den Zahnmedizi-
nern vermuten, dass eine bundesweite
Sensibilisierung hinsichtlich der zurVer-
fügungstellung von antemortalen Daten
sowieeinflächendeckendesSystemange-
schulten zahnärztlich forensischen An-
sprechpartner*innen eine Verbesserung
der interdisziplinären Zusammenarbeit
mit der Polizei auf Länderebene mit sich
bringen könnte.

Fazit

Die vorliegende Studie konnte die Viel-
fältigkeit der Herangehensweise der
Länderpolizei bei der Identifizierung
unbekannter Toter in den einzelnen
Dienststellen aufzeigen. Während bei
allen Teilnehmenden grundlegendes
Wissen über die Bedeutung des Zahn-
status als primärer Marker vorhanden
war, offenbarten sich teilweise Lücken
im detaillierten Verständnis der spezi-
fischen Teilaspekte, die in Identifizie-
rungsprozessen zum Tragen kommen
können. Strukturierte bundesweite Fort-
und Weiterbildungen für Polizeikräfte
könnten hier Abhilfe schaffen. Dass auch
nach erwiesenen Erfolgen in Großscha-
denslagen noch immer eine Tendenz
zur kosten- und zeitintensiveren DNA-
Analyse in der Beauftragung besteht,
scheint häufig mit fehlenden zahnme-
dizinischen Ansprechpartner*innen vor
Ort einherzugehen, sowie den Limita-
tionen bei der Akquise antemortaler
Daten. Die Datenakquise könnte aber
mit der zunehmenden Digitalisierung
in der zahnärztlichen Niederlassung
und im universitären Umfeld zukünftig
erleichtert werden. Forschungsansät-
ze im zahnmedizinischen Bereich zu
weiteren individuellen Merkmalen in
der Mundhöhle, zusätzlichen Identifi-
zierungsmethoden sowie KI-basiertem
MatchingkönntenzukünftigzurVerbrei-

tung und zum Erfolg der forensischen
Zahnmedizin beitragen.
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